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AUDIOGRAMM VORSCHRIFTEN

WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN ARZT

Bitte prüfen Sie, ob auf der Vorderseite dieses Audiogrammes der
vollständige Name der zu prüfenden Person angegeben ist und ob der
Name auch mit der Person identisch ist. Falls kein Name eingetragen
wurde, so bitte wir Sie diesen einzutragen.
Hinweise zum Ausfüllen des Audiogramms

DEFINITION und NACHWEIS DER GEHÖRLOSIGKEIT

1.1 Gehörlos ist definiert als ein Hörverlust von mindestens 55dB im besseren Ohr 
(3-Ton Frequenz Mittelwert um 500, 1000 und 2000 Herzt, ISO 1969 
Standard). Kritische Hörpegel zwischen 55-65 dB sollten sorgfältig kontrolliert 
werden.

1.2 Alle Audiogramm Formulare müssen vollständig für jedes OHR ausgefüllt 
werden inklusive:

1. Luftleitung
2. Knochenleitung
3. Tympanograms
4. Akustische Reflexe

5. Familienname, Vorname
6. Gender (Geschlecht)
7. Date of Birth (Geburtsdatum)
8. Nation
9. Date of Examination (Prüfungsdatum)
10. Audiometer
11. Calibration [ANSI od. ISO od.]
12. Examiner Name (Arzt)
13. HNO-Stempel 
14.  Unterschrift des Arztes.
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